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Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.)  
der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und  

der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
 
Anlage B zur Prüfungsordnung der Universität Freiburg für den Studiengang Bachelor of Arts 
(B.A.) der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirtschafts- und Verhal-
tenswissenschaftlichen Fakultät 
 
Fachspezifische Bestimmungen 
I. für die Hauptfächer der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirt-

schafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
II. für die Nebenfächer der Philologischen Fakultät, der Philosophischen Fakultät und der Wirt-

schafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
 
------------------------------- 

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen: 
P =  Pflichtbereich 
WP =  Wahlpflichtbereich 
S =   Seminar 
V =   Vorlesung 
Ü =  Übung 
K =  Kurs 
EX =  Exkursion 

 
 
II. Fachspezifische Bestimmungen für die Nebenfächer der Philologischen Fakultät, der Philo-

sophischen Fakultät und der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät 
 
 

Latinistik 
 
§ 1 Studienumfang 
 
Im Nebenfach "Latinistik" sind 40 ECTS-Punkte zu erwerben. 
 
§ 2 Studieninhalte 
 
Im Nebenfach "Latinistik" sind die folgenden Module zu belegen: 
 
Sprachkompetenz Latein 
 
Die bzw. der Studierende belegt entweder das Modul Sprachkompetenz Latein I oder das Modul Sprach-
kompetenz Latein II, wobei folgende Bedingungen zu beachten sind: 
- Studierende, die im Hauptfach Gräzistik: Altgriechische, byzantinische und neugriechische Philologie 

die Module Sprachkompetenz Altgriechisch - Grundkenntnisse und Sprachkompetenz Altgriechisch - 
Vertiefung belegen, belegen zwingend das Modul Sprachkompetenz Latein I. 

- Studierende, die im Hauptfach Gräzistik: Altgriechische, byzantinische und neugriechische Philologie 
die Module Sprachkompetenz Altgriechisch - Erweiterung und Sprachkompetenz Altgriechisch und La-
tein - Vertiefung belegen, belegen zwingend das Modul Sprachkompetenz Latein II. 

- Studierende aller anderen Hauptfächer belegen zwingend das Modul Sprachkompetenz Latein I. 
 
Sprachkompetenz Latein I (18 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Grundübung Lateinische Grammatik Ü P 8 

Lateinische Stilübungen I Ü P 6 

Lektürekurs Latein (Unterstufe) Ü P 4 
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Sprachkompetenz Latein II (18 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Lateinische Stilübungen I Ü P 6 

Lektürekurs Latein (Unterstufe) Ü P 4 

Lektürekurs Latein (Unterstufe) Ü P 4 

Lektürekurs Latein (Unterstufe) Ü P 4 

 
Grundlagen der Latinistik (12 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Proseminar zu einem literatur- oder sprachwissenschaftlichen Thema 
der Latinistik 

S P 6 

Proseminar zu einem literatur- oder sprachwissenschaftlichen Thema 
der Latinistik 

S P 6 

 
Lateinische Literatur im Überblick (10 ECTS-Punkte) 
 

Veranstaltung Art P/WP ECTS 

Lateinische Literatur im Überblick V P 10 

 
§ 3 Orientierungsprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 

In der folgenden Lehrveranstaltung ist eine studienbegleitende Prüfung in der angegebenen Prüfungsart 
abzulegen: 

 
1. bei Wahl des Moduls Sprachkompetenz Latein I 

- Grundübung Lateinische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 
2. bei Wahl des Moduls Sprachkompetenz Latein II 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe) nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche Modulteilprüfung 

 

(2) Ergänzungsleistungen 

Bei Wahl des Moduls Sprachkompetenz Latein II sind als Ergänzungsleistung 4 ECTS-Punkte in einem 
weiteren Lektürekurs Latein (Unterstufe) nach Wahl der bzw. des Studierenden nachzuweisen. 
 
(3) Die Orientierungsprüfung ist bestanden, wenn insgesamt 8 ECTS-Punkte gemäß Absatz 1 und 2 
erworben wurden. 
 
§ 4 Zwischenprüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 

In folgenden Lehrveranstaltungen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils angegebenen Prü-
fungsart abzulegen: 

 
1. bei Wahl des Moduls Sprachkompetenz Latein I 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe): schriftliche Modulteilprüfung 
- Proseminar zu einem literatur- oder sprachwissenschaftlichen Thema der Latinistik nach Wahl 

der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 
2. bei Wahl des Moduls Sprachkompetenz Latein II 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe), in dem keine Orientierungsprüfungsleistung erbracht wurde 
und der nicht als Ergänzungsleistung zur Orientierungsprüfung nachgewiesen wurde: schriftli-
che Modulteilprüfung 

- Proseminar zu einem literatur- oder sprachwissenschaftlichen Thema der Latinistik nach Wahl 
der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 



Nichtamtliche Lesefassung des JSL 

 3 

 
(2) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn insgesamt 18 ECTS-Punkte gemäß § 3 Abs. 3 und § 4 
Abs. 1 erworben wurden. 

 
§ 5 B.A.-Prüfung 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen 
 
In folgenden endnotenrelevanten Modulen sind studienbegleitende Prüfungen in der jeweils angegebe-
nen Prüfungsart abzulegen: 
 

1. Sprachkompetenz Latein 

Sprachkompetenz Latein I 

- Grundübung Lateinische Grammatik: schriftliche Modulteilprüfung 
(Orientierungsprüfungsleistung) 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe): schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

bzw. 

Sprachkompetenz Latein II 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe) nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche Modulteilprüfung (Orientierungsprüfungsleistung) 

- Lektürekurs Latein (Unterstufe) nach Wahl der bzw. des Studierenden: 
schriftliche Modulteilprüfung (Zwischenprüfungsleistung) 

 
2. Grundlagen der Latinistik 

- Proseminar zu einem literatur- oder sprachwissenschaftlichen Thema der Latinistik nach Wahl 
der bzw. des Studierenden: schriftliche Modulteilprüfung 
(Zwischenprüfungsleistung) 

 
3. Lateinische Literatur im Überblick 

- Lateinische Literatur im Überblick: mündliche Modulteilprüfung 
 

(2) Bildung der Note für die studienbegleitenden Prüfungen 
 
Die Modulnoten der endnotenrelevanten Module werden bei der Bildung der Note für die studienbeglei-
tenden Prüfungen wie folgt gewichtet: 

Sprachkompetenz Latein   2-fach 
Grundlagen der Latinistik   1-fach 
Lateinische Literatur im Überblick 2-fach 


